
DIE NEUEN EHRUNGSRICHTLINIEN 
gültig ab 01.01.2015 
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Person muss die Medaille / Nadel eine Stufe tiefer besitzen X X X X X

Mitglied in der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr X X X X X X X

ausführliche Ehrungsbegründnungen erforderlich X X X X X X X X X

zwischen der Verleihung von Silber und Gold soll ein Zeitraum von 
5 Jahren liegen

X

Jugendarbeit wird geleistet / wurde geleistet X X X X X X X

Jugendwart, dessen Stellvertreter und Jugendleiter 3 6 12 5 10 10 + 5

Funktionsträger*  in der Jugendarbeit auf Gemeinde-, Stadt- und 
Kreisebene

3 6 12 5 10 10 + 5

in beründeten Einzelfällen und bei Doppelfunktionträgern kann von 
der zeitlichen Einschränkung abgewichen werden, eine besondere 
Begründung ist hier erforderlich

X X X X X X

Personen die sich besondere Verdienste durch Unterstützung der 
Feuerwehr erworben haben , und nicht der Feuerwehr angehören

X

Jugendliche innerhalb und außerhalb der Jugendfeuerwehr für 
deren besonderes Engagement

X

Gemeinderäte X

Bürgermeister / Oberbürgermeister X X X X X X X X

Ehrungen für Angehörige ausländischer Feuerwehren X

* Kommandanten &  Abteilungskommendanten, deren Stellvertreter, die besonders die Jugendarbeit unterstützen, Ausbilder und FGL auf Kreisebene, Bereichsleiter und KJL

Stand: 14.01.2015, Beschluss der EKJL vom 14.01.2015

 *** Persönlichkeiten ***

Jugendfeuerwehr                                       
Rhein-Neckar-Kreis

Jugendfeuerwehr                                          
Baden-Württemberg

Deutsche                                        
Jugend-

feuerwehr

 *** Allgemeine Voraussetzung ***

 *** Dauer als Funktionsträger einer Feuerwehr  *** (in Jahren) *** Dauer als Funktionsträger einer Feuerwehr  *** (in Jahren)

 
 

Ehrungen müssen mind. 6 Wochen vor dem Ehrungstermin beantragt werden. 
 

Bei Fragen rund um Ehrungen und deren Beantragung steht Euch unsere 
Geschäftsführerin Barbara Keller sehr gerne zur Verfügung. 

 
 

Kontakt: 
Mobil:  0170-3672416   oder   barbara.keller@jf-rnk.de 


